
 

Informationsblatt zur DMV-
Veranstaltungshaftpflichtversicherung 

 
 
 
Der Deutsche Minigolfsport Verband e.V., Siemensstraße 36, 53121 Bonn, hat für seine eigenen Veranstaltungen 
eine Veranstaltungshaftpflichtversicherung abgeschlossen, die für die nachfolgenden Veranstaltungen gilt: 
 

1. Spieltage und offizieller Trainingstag der 1. Bundesliga 
2. Spieltage der 2. und 3. Bundesliga 
3. Jugendländerpokal (ab offiziellem Training) 
4. DMV-Pokal Final Four (Finalspiele) 
5. Seniorencup (ab offiziellem Training) 
6. Filzgolf-Masters (ab offiziellem Training) 
7. Deutsche Minigolfsport Jugendmeisterschaften (ab offiziellem Training) 
8. Deutsche Minigolfsport Meisterschaften (ab offiziellem Training) 
9. Deutsche Minigolfsport Seniorenmeisterschaften (ab offiziellem Training) 
10. Deutsche Meisterschaften der System (Beton, Miniaturgolf, Cobigolf) 

 
 
 
Die Versicherung beinhaltet die Absicherung des Veranstalters und des beauftragten Ausrichters. Personen-, Sach- 
und Vermögensschäden sind über den Vertrag abgedeckt. Nachfolgend noch ein paar weitere wichtige Punkte aus 
dem Leistungsumfang: 
 
 
Versichert sind 
- Unterhaltung von Beleuchtungs- und Beschallungsanlagen, Wegweisern, Werbetafeln, sanitären Anlagen,     
  Verkaufsständen in eigener Regie 
- Unterhaltung von Zelten und Podien, inklusive eigenem Auf- und Abbau 
- Ordnerdienst zwecks Einlasskontrolle und Sicherung der Veranstaltung 
- Zubereitung und Abgabe von Speisen und Getränken in eigener Regie 
- Nutzen von nicht zulassungs- und nicht versicherungspflichtigen Kfz und Arbeitsmaschinen 
 
 
Nicht versichert gelten 
unter anderem die Haftpflicht der Teilnehmer, Gäste und Besucher und Beschädigung oder Abhandenkommen 
ausgestellter Sachen und Tiere, Schäden an Zelten, Flurschäden, Schäden an Wegen und Plätzen, Hüpfburgen, 
Tribünen mit eigenen Auf- und Abbau, Abrennen von Feuerwerken, Garderobenrisiken. 
 
 
Hinweis: 
Die Deckung gilt, sofern die Arbeiten, Auf- und Abbauten vom Veranstalter/Ausrichter selbst vorgenommen werden. 
 
Aktivitäten darüber hinaus sind vom Ausrichter selbst zu versichern bzw. die Risiken zu tragen. 


